
Lengerich/ 
Tecklenburg

10.000 Exemplare

Rheine
20.000 Exemplare

Ibbenbüren
20.000 Exemplare

Mettingen
5.000 Exemplare

Recke
5.000 Exemplare

60 000  HausHaltE  
ErrEicHEn

1 x bEzaHlEn

Stellenanzeige Maße (Höhe x breite) Preis je Komplettdurchlauf

Extra 135 x 91 mm  210,00

Quadratisch 91 x 91 mm  150,00

schmal, hoch /quer 91 x 43 mm / 43 x 91 mm  90,00

Mini 43 x 43 mm  50,00

Hier erScHeint iHre 
Stellenanzeige

AS-Multimedia.de
Stadtmagazine - Drucksachen - Internet

Hinweise zu unseren leistungen:
•  Grundpreis gilt für einen abdruck in Farbe (4-Farb-Druck) bei anlieferung als druckfähige Datei oder für einfach gestaltete anzeigen durch as-Multimedia. 

•  andere Formate auf anfrage - alle Preise in Euro zzgl. Mwst.

•   Für inhaltliche oder gestalterische Fehler in der Darstellung wird keine Haftung übernommen. Farbabweichungen sind möglich. Ein Korrekturmuster ist nicht verpflichtender Gegenstand der   

Vereinbarung und wird nur auf anfrage zugesendet.

•   Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt, sind jedoch für den Verlag nicht verpflichtend und nicht bindend.

Es gelten die Geschäftsbedingungen von as-Multimedia, darüber hinaus haben nur in diesem anzeigen-auftrag ausdrücklich vermerkte Vereinbarungen Gültigkeit, sofern diese nicht bis zum anzeigenschluss des 

jeweiligen Objektes in schriftlicher Form widerrufen werden. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide seiten ist ibbenbüren.

Bei Mehrfachschaltung:
	   Die anzeige soll unverändert in den bestellten ausgaben erscheinen.  

	   Die anzeige muss zu jeder bestellten ausgabe abgeändert werden.

auftraggeber

Firma

ansprechpartner

E-Mail

straße

Plz/Ort

telefon

internet

 lastschrifteinzug erwünscht (bitte senden sie mir die unterlagen zu)

Anzeigenauftrag für das Magazin

Standard-
anzeige

Preis für Preis für

1/1 seite  950,00  490,00

1/2 seite  540,00  300,00

1/4 seite  310,00  200,00

1/6 seite  190,00  180,00

1/8 seite  160,00  120,00

aufschläge für umschlagseiten: u4 zzgl. 30 % aufschlag, u2 zzgl. 25% aufschlag und u3 zzgl. 20% aufschlag

bei Mehrfachschaltungen

gewähren wir großzügige 

Preisnachlässe!

angebot für eine Homepageverlinkung 
von allen unseren internetseiten zu ihnen:

Mehr als 6.000 Nutzer besuchen täglich die stadtmagazin-sei-
ten von AS-Multimedia für die städte/Gemeinden ibbenbüren, 
rheine, lengerich, Emsdetten, Greven, Hörstel, recke, Mettingen, 
neuenkirchen und das tecklenburger land (genannt tagesnet.
de) im internet. Die Freischaltung erfolgt erstmalig für minde-
stens 3 Monate. nach ablauf der Frist verlängert sich der Vertrag 
automatisch um 3 weitere Monate, sofern nicht 14 tage vor ab-
lauf der Vertrag schriftlich vom Kunden gekündigt wird.

	stadtjournal ibbenbüren  (nr. _________) 

	stadtjournal rheine (nr. _________) 

	Dorfgespräch recke   (nr. _________) 

	Marktplatz Mettingen   (nr. _________) 

	teuto-Magazin - lengerich (nr. _________)

 8,00/Monat für die Verlinkung von unseren 
stadtmagazin-internetseiten auf ihre Homepage

Ort/Datum 

unterschrift, name in Klarschrift:

Kreissparkasse Steinfurt  -  bic WElaDED1stF  -  iban DE73 4035 1060 0073 7180 58    ||    VR Bank Kreis Steinfurt eG.  -  bic GEnODEM1ibb  -  iban DE25 4036 1906 0909 8761 00

Gläubiger-iD für sEPa-lastschrift: DE64zzz00000441816  -  steuernummer: 327/5192/0398  -  ust-iD-nr: DE179956735



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von AS-Multimedia, Andreas Schöwe

1. „anzeigenauftrag“ im sinn der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der 

Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer anzeigen eines Werbungtreibenden oder 

sonstigen inserenten in einer Druckschrift zum zweck der Verbreitung.

2. anzeigen sind im zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsab-

schluss abzurufen. ist im rahmen eines abschlusses das recht zum abruf einzelner anzeigen 

eingeräumt, so ist der auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten anzeige abzu-

wickeln, sofern die erste anzeige innerhalb der in satz

1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3. bei abschlüssen ist der auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in 

ziffer 2 genannten Frist auch über die im auftrag genannte anzeigenmenge hinaus weitere 

anzeigen abzurufen.

4. Wird ein auftrag aus umständen nicht erfüllt, die as-Multimedia, andreas schöwe nicht zu 

vertreten hat, so hat der auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer rechtspflichten, den 

unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen abnahme entsprechenden 

nachlass von as-Multimedia, andreas schöwe zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die 

nichterfüllung auf höherer Gewalt im risikobereich von as-Multimedia, andreas schöwe beruht.

5. aufträge für anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten 

nummern, bestimmten ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 

werden sollen, müssen so rechtzeitig bei as-Multimedia, andreas schöwe eingehen, dass dem 

auftraggeber noch vor anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der auftrag auf diese 

Weise nicht auszuführen ist.

6. anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als anzeigen erkennbar sind, 

werden als solche von as-Multimedia, andreas schöwe mit dem Wort „anzeige“ deutlich 

kenntlich gemacht.

7. as-Multimedia, andreas schöwe behält sich vor, anzeigenaufträge - auch einzelne abrufe 

im rahmen eines abschlusses - und beilagenaufträge wegen des inhalts, der Herkunft oder 

der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages 

abzulehnen, wenn deren inhalt gegen Gesetze oder behördliche bestimmungen verstößt oder 

deren Veröffentlichung für as-Multimedia, andreas schöwe unzumutbar ist. Dies gilt auch für 

aufträge, die bei Geschäftsstellen, annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. bei-

lagenaufträge sind für as-Multimedia, andreas schöwe erst nach Vorlage eines Musters der 

beilage und deren billigung bindend. beilagen, die durch Format oder aufmachung beim leser 

den Eindruck eines bestandteils der zeitung oder zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen 

enthalten, können aus genannten Gründen abgelehnt werden. Die ablehnung eines auftrages 

wird dem auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige lieferung des anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder 

der beilagen ist der auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 

Druckunterlagen fordert as-Multimedia, andreas schöwe in zumutbarem zeitrahmen Ersatz 

an. as-Multimedia, andreas schöwe gewährleistet die für den belegten titel übliche Druckqua-

lität im rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

9. Der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollstän-

digem abdruck der anzeige anspruch auf zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur 

in dem ausmaß, in dem der zweck der anzeige beeinträchtigt wurde. Weitergehende Haftungen 

für as-Multimedia, andreas schöwe sind ausgeschlossen. reklamationen müssen innerhalb 

von vier Wochen nach Eingang von belegen geltend gemacht werden. Für Fehler bei telefo-

nischen Übermittlungen jeder art übernimmt as-Multimedia, andreas schöwe keine Haftung.

10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der auftraggeber trägt die 

Verantwortung für die richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. as-Multimedia, andreas 

schöwe berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des 

Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

11. sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die tatsächliche abdruckhöhe 

der berechnung zugrunde gelegt.

12. Die zahlungsbedingungen sind in den zusätzlichen Geschäftsbedingungen von as-Multi-

media, andreas schöwe aufgeführt.

13. bei zahlungsverzug oder stundung werden zinsen sowie die Einziehungskosten berech-

net. as-Multimedia, andreas schöwe kann bei zahlungsverzug die weitere ausführung des 

laufenden auftrages bis zur bezahlung zurückstellen und für die restlichen anzeigen Voraus-

zahlung verlangen.

bei Vorliegen begründeter zweifel an der zahlungsfähigkeit des auftraggebers ist as-Multime-

dia, andreas schöwe berechtigt, auch während der laufzeit eines anzeigenabschlusses das 

Erscheinen weiterer anzeigen ohne rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes zahlungsziel 

von der Vorauszahlung des betrages und von dem ausgleich offen stehender rechnungsbe-

träge abhängig zu machen.

14. as-Multimedia, andreas schöwe liefert nach Erscheinen anzeigenbelege an den auftrag-

geber nach Vereinbarung.

15. Kosten für die anfertigung bestellter Druckstöcke, Matern und zeichnungen sowie für vom 

auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbar-

ter ausführungen hat der auftraggeber zu tragen. 

16. aus einer auflagenminderung kann bei einem abschluss über mehrere anzeigen ein 

anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der 

ersten anzeige beginnenden insertionsjahres die in der Preisliste genannte durchschnittliche 

auflage unterschritten wird. Eine auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung be-

rechtigter Mangel, wenn sie 20 % beträgt. Darüber hinaus sind bei abschlüssen Preisminde-

rungsansprüche ausgeschlossen, wenn as-Multimedia, andreas schöwe dem auftraggeber 

von dem absinken der auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen 

der anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte. 

17. Druckunterlagen werden nur auf besondere anforderung an den auftraggeber zurückge-

sandt. Die Pflicht zur aufbewahrung endet drei Monate nach ablauf des auftrages. 18. Erfül-

lungsort und Gerichtsstand für beide teile ist der sitz von as-Multimedia, andreas schöwe. 

zusätzliche Geschäftsbedingungen von as-Multimeda, andreas schöwe, Hörstel

a.) Der auftraggeber erkennt mit der Erteilung eines auftrags die Preisliste sowie die allgemei-

nen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen von as-Multimedia, andreas schöwe an.

b.) Die allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen von as-Multimedia, andre-

as schöwe, die auftragsbestätigung und die jeweils gültige Preisliste sind für jeden auftrag 

maßgeblich. Der erteilte auftrag wird auch ohne die schriftliche bestätigung durch den Verlag 

rechtsverbindlich.

c.) Eine Änderung der anzeigenpreise gilt ab inkrafttreten auch für laufende aufträge. Der 

auftraggeber wird davon in Kenntnis gesetzt.

d.) Der Verlag ist nicht verpflichtet zu überprüfen, ob durch anzeigen die rechte Dritter be-

einträchtigt oder verletzt werden. Der auftraggeber hält as-Multimedia, andreas schöwe von 

ansprüchen, die aus Verstößen durch die anzeige resultieren, gegen das urheberrecht frei.

e.) Die von as-Multimedia, andreas schöwe gewährte Mittlervergütung darf an die auftrag-

geber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Die zeitstaffel für nachlässe ist be-

schränkt auf ein Jahr. Die Frist beginnt mit Erscheinen der ersten anzeige.

f.) Die Übersendung von mehr als zwei Farbvorlagen, die nicht termingerechte lieferung der 

Druckunterlagen und der auftrag einer von der Druckvorlage abweichenden Druckwiedergabe 

können auswirkungen auf Platzierung und Druckqualität verursachen, die nicht zu reklamati-

onen berechtigen. as-Multimedia, andreas schöwe kann hierdurch entstehende Mehrkosten 

berechnen.

g.) abbestellungen müssen schriftlich erfolgen. bis 4 Wochen vor anzeigenschluss wird 20% 

des anzeigenpreises berechnet, ab der 4. Wochen vor anzeigenschluss wird 50% des anzei-

genpreises berechnet. nach anzeigenschluss sind stornierungen, Änderungen von Größen, 

Formaten und der Wechsel von Farben nicht mehr möglich und rechtsungültig.

h.) bei betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt, streik, beschlagnahme, Ver-

kehrsstörungen und dergleichen hat as-Multimedia, andreas schöwe anspruch auf volle be-

zahlung der veröffentlichten anzeigen, wenn die aufträge mit 80% der garantierten auflage 

erfüllt sind. bei geringeren auslieferungen kann der rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis 

gekürzt werden, wie die zur Preisminderung berechtigte auflage zur tatsächlichen auflage 

steht.

i.) im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung von as-Multimedia, andreas schöwe auf 

Erfüllung von aufträgen, insbesondere für nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröffent-

lichte anzeigen und leistung von schadensersatz.

j.) sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden die-

selben erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der auftraggeber bei ungenügendem abdruck 

oder Verarbeitungsmängeln keine ansprüche. Der auftraggeber hat die durch besagte Mängel 

entstehenden Mehrkosten oder Verluste bei der Herstellung oder Verarbeitung zu tragen.

k.) Die rechnung wird nach anzeigenabdruck übersandt und ist innerhalb der rechnungsfrist, 

die nach Veröffentlichung der anzeige oder der beilage liegt, zu bezahlen. bei zahlung vor 

anzeigenschluss werden 5 % skonto gewährt, bis 2 tage vor Erscheinen 2 %.

l.) Die auftrags- und rechnungsdaten werden unter beachtung des Datenschutzes elektro-

nisch gespeichert.

m.) sollten eine oder mehrere Klauseln der allgemeinen oder zusätzlichen Geschäftsbedin-

gungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit

der übrigen bestimmungen nicht berührt.

Sitz und Anschrift:

as-Multimedia, andreas schöwe, bevergerner straße 10, 48477 Hörstel-riesenbeck

tel. 0 54 59 / 80 16 61 - E-Mail: info@as-multimedia.de

steuernummer: 327/5192/0398, ust-iD-nr: DE179956735


